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Beilage 3 – Angaben Steuerzahlen für alleinerziehende 
zum Gesuch um Auszahlung von Unterstützungsbeiträgen  
für familien- und schulergänzende Betreuungsangebote für 2025 
 
Gemäss Tarifordnung des Gemeinderates vom 7. April 2015 und des Unterstützungsreglementes 
Weiningen vom 11. Juni 2015.  

 
Alleinerziehender Elternteil (Inhaber der elterlichen Sorge) 

        

Name   

        

Vorname    

        

AHV-Nr.   

        

Arbeitgeber   

 
Quellensteuerpflichtig 
☐ Ja  ☐ Nein 

  

 
Bei Quellensteuerpflichtigen Personen erfolgt gemäss Art. 5 der Tarifordnung und gemäss Art. 12 und 19 des Unter-
stützungsreglements die Berechnung anhand des Netto-Jahreseinkommens.  
 
Einreichung der Jahreslohnabrechnungen bzw. sämtlicher monatlichen Lohnabrechnungen. 

 
Nicht Quellensteuerpflichtige Personen 
Bei allen übrigen Personen erfolgt die Berechnung gemäss Art. 6 der Tarifordnung. 

 
Summe der Einkünfte gemäss der  
Steuererklärung 2024  
(Seite 2 Punkt 7 Steuererklärung) 

+       

 
Zuzüglich 10% der Summe des steuerbaren  
Vermögens gemäss der Steuererklärung 2024 
(Seite 4 Punkt 35 Steuererklärung) 

+       

 

aktuelle Wertschöpfung  =       

 
 
Die letzte Steuererklärung für das Jahr 2024 wurde am        
 

beim Steueramt der Gemeinde                                                                                            eingereicht.  
 
Hiermit bestätige ich, dass sämtliche Steuerschulden von mir beim Bund, den Kantonen und den 
Gemeinden beglichen sind und ich keine Steuerausstände habe. 
 

   
Datum  Unterschrift des Antragstellers 
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Bestätigung durch das Steueramt 

 
Die Richtigkeit der in der Beilage 3 auf Seite 1 genannten Steuerdaten, wird bestätigt durch das 
Steueramt. 
 
 

   
Datum  Stempel und Unterschrift Steueramt 

 


